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Entwurf
Geschäftsordnung für den Verwattnngsrath der

gesammten Wiener Nationalgarde.

I Zusammensetzung und Conftituirnng.
§. 1.

Aer Verwaltungsrath, als die von dem Ministerium
des Innern mit dem Zwecke ins Leben gerufene und
bestätigte Administrativ-Behörde, die Normen für alle
Angelegenheiten der Garde, welche nicht eigentliche

, , , Commando-Sachen sind, zu berathen und zu beschließen,
besteht aus je Einem Vertreter und Ersatzmanne der
einzelnen Compagnien unter dem Beisitze des jeweiligen
Ober-Commandanten und eines Ministerial-Commissärs.

8. 2.
- Die durch Stimmenmehrheit für die Zeit von

Einem Jahre gewählten Vertreter und Ersatzmänner
haben sich bei dem aus ihrer Mitte gewählten Präsidenten
mit einem schriftlichen unbedingten, von dem Compagnie-
Commandanten und falls dieser gewählt worden wäre, von
dem Oberleitmann ausgestellten Vollmacht auszuweisen.

8. 3.
^ ^ - Der Verwaltungsrath constituirt sich durch die

. - Erwählung eines Präsidenten und zweier Stellvertreter
desselben, zweier Secretäre und dreier Protokollisten.

8. 4.
Die Darstellung dieses Constituirungs-Actes wird

in das Protokoll, welches über die öffentlichen statt¬
findenden Verhandlungen geführt wird, ausgenommen.

IR . Die Vertreter.

8- 5.
Jeder Vertreter hat das ausschließliche Recht,

mündlich oder schriftlich Anträge zu stellen.
8- 6 .

- Die Anträge müssen entweder in der Kanzlei des
Verwaltungsrathes oder unmittelbar nach eröffneter
Sitzung bei dem Secretariate angemeldet werden.

8- 7.
Die in einer Sitzung gestellten Anträge kommen erst

in der nachfolgenden Sitzung zur Berathung, es wäre
' denn, daß durch Stimmenmehrheit die alsogleiche Be¬

rathung eines Antrages beschlossen würde.
- 8 - 8 .

Ueber die Reihenfolge, in welcher die gestellten
Anträge zur Verhandlung zu bringen sind, wird durch
Stimmenmehrheit entschieden.

89 .
- Nach beendigtem Vortrage des Antragstellers steht

jedem Mitgliede das Recht zu , zur Unterstützung.
" Modificirung und Widerlegung desselben das Wort



zu verlangen, welches in der Reihenfolge der Anmel¬
dung gewährt wird. Der Antragsteller hat das Recht,
auf jede Rede zu repliciren.

§. io.

Kein Sprecher darf im Verlaufe seiner Rede
unterbrochen werden; es wäre denn, daß er vom Ge¬
genstände abwieche, sich in Weitschweifigkeiten erginge,
oder Persönlichkeiten erlaubte.

§. 11.

Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niedersetzung
eines Somit« , die Vertagung oder Schluß der Ver¬
handlung zu verlangen, worüber durch Stimmenmehr¬
heit entschieden wird.

§. 12 .

So oft der Fall eintritt, daß die Niedersetzung
eines Somit« zur Vorbearbeitung eines Gegenstandes
für nöthig befunden wird, soll dasselbe von den an¬
wesenden Mitgliedern in der Regel mittelst Stimm¬
zettel, d. h. relative Stimmenmehrheit gewählt werden;
doch hat der Präsident das Recht, nach eingeholter
Genehmigung eines hierauf gestellten Antrages, die
Somit«- Mitglieder vorzuschlagen, worauf die Wahl
durch Aufhebung der Hände geschieht.

§. 13.
Dieses Somit« bedient sich bei Erstattung des

Berichtes eines Referenten, welcher das Recht hat, auf
jede Rede zu repliciren.

§. 14.
Die anwesenden Mitglieder sind berechtigt, einen

Beschluß zu fassen, wenn 30 an der Zahl sind.
§. 15.

Die Beschlüsse werden durch absolute Stimmen-
Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt; bei Stim¬
mengleichheit fällt der Antrag durch, kann aber in der
nächsten Sitzung, jedoch zum letzten Male, vorgebracht
werden.

III . Der Ober -Comman - ailt.

§. 16.
Derselbe ist kraft seines Amtes berechtigt, den

Sitzungen beizuwohnen, theilt die Rechte der Vertreter
und ist überdieß befugt, ohne vorhergegangene Anmel¬
dung zum Behufe allfälliger Erläuterungen und Be-
richtigungen, das Wort zu ergreifen, so oft er es für
zweckdienlich findet.

I 'V. Der Ministerial -Commissar.
§. 17.

Derselbe ist vom Ministerium ernannt, wohnt den
Sitzungen bei, und ist berechtigt, ohne vorhergegan¬
gene Anmeldung, zum Behufe allfälliger Erläuterun¬
gen und Berichtigungen das Wort zu ergreifen, so
oft er es für zweckdienlich findet.
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V. Der Präsident.
§. 18.

Der Präsident theilt alle Rechte der Mitglieder.
§. 19.

Er eröffnet zur festgesetzten Stunde die Sitzung,
indem er die Ablesung des in der vorigen Sitzung
aufgenommenen Protokolls veranlaßt.

§. 20.
Er ist berechtigt und verpflichtet, die Verhandlun¬

gen nach den hier aufgestellten Normen zu leiten, und
zu diesem Ende für die Aufrechthaltung der Ruhe und
Ordnung zu sorgen, Sprecher, welche vom Gegenstände
abweichen oder sich in Weitschweifigkeiten ergehen, zur
Rückkehr zum Gegenstände und zur Bündigkeit aufzu¬
fordern, jene, welche sich Persönlichkeiten erlauben, zur
Ordnung zu verweisen.

§. 21 .
Er hat zum Behufe der Abstimmung über einen

Antrag die Frage im Sinne des Beantragenden zu
stellen und die gefaßten Beschlüsse zu formuliren.

§ . 22 .
Die ordentlichen Sitzungen finden wöchentlich an

festgesetzten Tagen zur bestimmten Stunde Statt . Der
Präsident hat aber das Recht, auf Antrag, oder un¬
terstützt von dreien Mitgliedern eine außerordentliche
Sitzung zu veranlassen.

VI . Die Präsidenten -Stellvertreter.
§. 23.

Die Präsidenten-Stellvertreter theilen alle Rechte
der Mitglieder.

§. 24.
In Abwesenheit hat der erste , und in Ab¬

wesenheit dieses der zweite Stellvertreter das Präsi¬
dium zu führen, in Anwesenheit des Präsidenten
treten beide in die Reihe der Mitglieder.

VII . Die Seeretäre.

§. 25.
Die Secretäre theilen alle Rechte der Mitglieder.

8. 26.
Sie haben unter Beihilfe von 3 Protokollisten

das Protokoll abzufassen, dasselbe mit der Eintragung
des Namens, Charakters und der Wohnung aller Ver¬
waltungsraths-Mitglieder und deren Ersatzmänner zu
eröffnen, und hierauf nach8- 4 die Darstellung des
Constituirungs-Actes in dasselbe aufzunehmen.

8- 27.
Die Secretäre haben in jeder Sitzung das in der

vorhergegangenen aufgenommene Protokoll abzulesen,
und das von der Versammlung für richtig befundene
nach Unterzeichnung der Präsidenten und des Mini-
sterial-Commissärs zu unterfertigen.

8- 28.
Das Protokoll wird dreifach ausgefertigt. Ein

Exemplar dem Ministerial- Commissär, eines dem
Ausschüsse übergeben, und das 3. in der Registratur

,̂- K. ^ '
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hinterlegt. Hierauf folgt die Ablesung des Ausschuß-
Protokolls(§. 35).

VIII . Die Protokollführer.
§. 29.

Sie haben sihungsweise abwechselnd die Namen
der Sprecher und die Reihenfolge, in der sich dieselben
gemeldet, aufzunehmen und anzurufen.

§. 30.
Die Protokollsführer theilen alle Rechte der

Mitglieder.
8- 31.

Sie haben die gestellten Anträge, die darüber
geführten Verhandlungen, und gefaßten Beschlüsse jeden
abgesondert zu protokolliren.

IX . Der Ausschuß.
8- 32.

Zur Vollziehung der Beschlüsse des Werwaltungs-
Rathes wird ein Ausschuß gebildet, für welchen die
Vertreter der Compagnien jedes einzelnen Bezirks,
Corps oder Regiments aus sich selbst je ein Mitglied
durch Stimmenmehrheit wählen.

8. 33.
Der Präsident des Ausschusses ist der jeweilige

Ober-Commandant oder dessen Stellvertreter im Ober-
Commando. Der Secretär und Protokollsführer wer¬
den durch Stimmenmehrheit gewählt.

. §. 34.
Die Art und Weise, auf welche ein Beschluß des

Verwaltungsrathes vollzogen werden soll, wird durch
Stimmenmehrheit der Ausschuß-Mitglieder entschieden.

Zu diesem hat der Secretär das Protokoll des
Verwaltungsrathes in die Ausschußsitzung mitzubringen.

8. 35.
Das über den Vorgang des Ausschusses aufge¬

nommene Protokoll ist in der nächsten Sitzung des Ver¬
waltungsrathes dem Secretariate desselben zu übergeben.

X . Zuhörer.
8- 36.

Die Zuhörer haben sich jeder Aeußerung zu ent¬
halten.

I . Reuter.
Leon Wittenberg.
Dr . Julius Schwarz.
Dr . Rosenfeld , als Referent.
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